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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 

90~ lAB 

~981 -11'" 26 
zu ,,(43-1 IJ 

der Abgeordneten Mag. Geyer und Genossen, 

Nr. 1131/J-NRj1987 vom 29.10.1987 

Strafverfahren gegen Dkfm. Dr. Hannes Androsch 

Ich beehre mich, Ihre Frage wie folgt zu beantworten: 

Die Anfrage bezieht sich auf Angelegenheiten, die nicht Ge­

genstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 B-VG 

sind und daher nicht dem Interpellationsrecht unterliegen. 

DarUberhinaüs beziehen sich alle Fragen auf Informationen. 

deren Grundlage ein rechtswidrig abgehörtes Telefongespräch 

ist. Dazu bin ich aber nicht bereit, eine Stellungnahme ab­

zugeben. 

Wien. am 25 . November 1987 

Der Bundesminister: 
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